


AUFTRAGGEBER: 

VERGEBENDE STELLE: 

Bauvorhaben: 
Einsatzzentrum ZeIUSele, 
INTERREG SI-AT RES2ND 
Projekt ID: SIAT00377 

lnterre -
Slovenija - Österreich 

Soflnanctr� 

E'VlilOPSKA.UNU• 

Kolln&nd•'1 „on 

dGf EWIOP.I.ISCHEN UNIOM 

RES2ND Projekt 1D SIAT00377 

Standardvorbermerkungen - Bauauftrag 

Gemeinde Zell - Sele 

Zell Pfarre 75 

9170 Zell - Sele 

Gemeinde Zell - Sele 

Zell Pfarre 75 

9170 Zell - Sele 

AUFTRAGSART: 

Bauauftrag 

LAND ■ KARNTEN 

CPV: XXX 

ANGEBOTSGEGENSTAND: Elektrotechnik u. Haustechnik 

ANGEBOT 

ABGABE DER ANBOTE IST GLEICH 

ANGEBOTSFRIST 

ORT: Gemeindeamt Zell Pfarre-Sele 

9170 Zell-Pfarre - Sele 75 

DATUM: 30.04.2026 

UHRZEIT: 11:00 UHR 

ABLAUF DER ZUSCHLAGSFRIST: 
6 MONATE AB ABLAUF DER ANGEBOTSFRIST

VERFAHRENSART: 
Direktvergabe 

Diesem Angebot sind seitens des Bieters fol-
gende Beilagen als weitere Bestandteile ange-
schlossen: 
(vom Bieter anzukreuzen): 

D Begleitschreiben mit Blattanzahl:

D Sonstiges:















ANGEBOTSSCHREIBEN: 

1. Ich (Wir) erkläre(n), dass alle Voraussetzungen für die Übernahme der Vertragspflichten durch Vertragsabschluss erfüllt sind,
die Vertragsbestandteile eingesehen wurden und mit den darin enthaltenen Bestimmungen Einverständnis herrscht, dass ich
(wir) durch Besichtigung der Baustelle/Montagestelle die örtlichen Gegebenheiten und Arbeitsbedingungen festgestellt habe(n)
und dass darauf die Preisermittlung und die Angebotserstellung beruhen. Ich (Wir) bestätige(n) ferner dass ich (wir) über alle
Mittel zur Ausführung der Leistung verfüge(n) und dass ich (wir) alle Maßnahmen treffen werde(n), um die Materialien, zu de­
ren Beistellung ich (wir) verpflichtet bin (sind), rechtzeitig zu beschaffen.

Ich (Wir) anerkenne(n), dass die vertragsmäßige Erbringung der Leistung nicht von der Erteilung oder Verlängerung von Be­
schäftigungsbewilligungen für ausländische Arbeitskräfte abhängig gemacht werden kann.
Ich nehme zur Kenntnis dass die Beschäftigung illegaler Arbeitnehmer (Schwarzarbeiter) verboten ist. Im Falle der erwiesenen
Beschäftigung von illegalen Arbeitnehmern hat der Auftraggeber das Recht, mir unverzüglich bei den Rechtswirkungen des §
918 Abs. 2 ABGB den Auftrag zu entziehen.
Ich verpflichte mich mit Beginn meiner Arbeiten ein Personalbuch und/oder ein Baubuch zu führen, in dem die auf der Bau­
stelle tätigen Personen vorab unter Dokumentierung der vorgelegten Ausweispapiere, aufgelistet werden. Weiters werden die
in der Folge tätigen Personen täglich namentlich eingetragen. Das Personalbuch/Baubuch wird fortlaufend geführt und den
Kontrollorganen während der Arbeitszeit jederzeit zugänglich sein.

2. Die Einheits- und Pauschalpreise wurden von mir (uns) gemäß ÖNORM B 2061 ermittelt:

Anteil LOHN 

Bruttomittellohn (kollektivvertragliche und allfällige überkollektivvertragliche Mehrlöhne, allfällige Aufzahlungen für Mehr-
arbeit und Erschwernisse, sowie 
ten) ....................................................... . 

aller 

Gesamtzuschlag (Geschäftsgemeinkosten, Sonstige 
Gemeinkosten, Bauzinsen, Wagnis, Gewinn) ............... . 

Bruttomittellohnpreis .................................................. . 

Anteil SONSTIGES 

Sonderausstattungen, 

% 

Gesamtzuschlag für die Bruttostoffkosten...................... % 

zuzüglich der lohngebundenen 
EURO 

EURO 

EURO 

3. Für angehängte Regiearbeiten werden, soweit hierfür im Angebot keine Preise vorgesehen sind, verrechnet:

die kollektivvertraglichen Stundenlöhne 
mit einem Zuschlag von . . .. . .. . .. .. . .. .. ... .. ... . . . . ... . . . .. . . .. .. . . . . % 
die Stoffkosten mit einem Zuschlag von ....................... % 

Im Zuschlag auf die kollektivvertraglichen Stundenlöhne sind sämtliche Kosten- und Preiskomponenten 
gemäß ÖNORM B 2061, Formblatt K3R, Zeilen B bis T enthalten. Im Zuschlag auf die Stoffkosten sind 
die Geschäftsgemeinkosten, sonstigen Gemeinkosten, Bauzinsen, Wagnis und Gewinn enthalten. 

Kos-

4. Ich (Wir) anerkenne(n), dass bei Überschreitung der festgelegten Frist(en) je Kalendertag und überschrittener Frist folgende
Vertragsstrafen einbehalten werden (siehe Zivilrechtliche Vertragsbestimmungen Pkt. 2):
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traggebers Leistungen durch Subunternehmer ausgeführt bzw. nicht genehmigte Subunternehmer beschäftigt, 
kann der Auftraggeber, befristet auf zwei Jahre ab der diesbezüglichen Bekanntgabe, den Bieter wegen man­
gelnder Zuverlässigkeit von der Teilnahme an Ausschreibungen bzw. Angebotslegungen ausschließen. Diese 
Bekanntgabe hat bei sonstiger Unwirksamkeit unverzüglich, nachweislich schriftlich an den Auftragnehmer 
zu erfolgen. 

3. Ich bin (wir sind) bereit, die angebotenen Leistungen zu erbringen und bleibe(n) bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an mein
(unser) Angebot gebunden.

4. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur entpflichtetes Verpackungsmaterial bzw. vorentpflichtete Servicepa­
ckungen an den Auftraggeber zu liefern. Eine diesbezügliche Bestätigung hat durch Angabe der ARA-bzw. Servicelizenz­
nummer zu erfolgen.

5. Der Bieter erklärt, Informationen und Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren stehen geheimzuhal­
ten und Ausschreibungsunterlagen nicht an Dritte weiterzuleiten.

6. Der Auftragnehmer anerkennt ausdrücklich, dass alle gesetzlichen Regelungen hinsichtlich Produkthaftung und -
sicherheit zu seinen Lasten gehen. Diesbezüglich ist der Auftraggeber schad-und klaglos zu halten.

7. Bei Meinungsverschiedenheiten über .die Güte und/oder Funktion von Leistungen steht es jedem Vertragspartner frei, unter
Benachrichtigung des anderen Vertragspartners eine entsprechende Prüfung durch eine staatlich anerkannte und autorisierte
Prüfanstalt oder einen einvernehmlich ausgewählten Prüfer zu verlangen. Die Kosten trägt der die Prüfung beantragende
Vertragspartner. Fällt die Prüfung zu Gunsten des beantragenden Vertragspartners aus, hat dieser einen Anspruch auf Kos­
tenersatz gegenüber dem anderen Vertragspartner.

8. Nach Abschluss der Arbeiten ist dem Auftraggeber unaufgefordert eine gewerkspezifische Projektdokumentation in 2-
facher Ausfertigung auf Datenträger, in weiterbearbeitbarer Form, zu übergeben.

9. Angeführte Ö-Normen gelten in der jeweils gültigen Fassung, mit Stichtag der Angebotslegung, ausgenommen es sind spezi­
elle Ausgaben im Detail angegeben.

10. Allfälliges:
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